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I. Einführung

Es ist eine Welt voller Texte. Texte, die zeilenreich an Buchstaben all jene Worte 
hervorbringen, mit welchen wir doch stets so bestrebt sind, die Welt und – als ein 
Hauptstück – das Recht zu formen, obgleich ihren Sinn niemand vollends ver-
steht. Es mag eine Eigenart der Juristen sein, dass sie gleichwohl glauben, hin-
ter die Buchstaben, die der Ideen und Gedanken der Menschen als Worte, als jene 
kleinsten selbstständigen sprachlichen Einheiten von Lautung und Inhalt ihren 
Ausdruck verleihen, blicken zu können. Etwa durch Auslegung der Worte in Tex-
ten versuchen sie unentwegt, die hierin vermutete und möglicherweise nur erhoffte 
Ordnung der Welt zum Leuchten zu bringen. Nichtsdestoweniger: Die Buchsta-
ben der Texte bleiben schwarz.1 Das Lesen und Verstehen von Texten erwächst 
immer mehr zur geschuldeten Notwendigkeit. Hiervon zeugen auch das Bestre-
ben und die Fähigkeit der Vereinten Nationen, die weltweite Kooperation zwi-
schen den Völkerrechtssubjekten mithilfe von Worten und Texten zu harmonisie-
ren.2 Um die vielfältigen juridisch-politischen Rahmenbedingungen konstruktiver 
Staatenkooperation weiterhin im 21. Jahrhundert auf der Grundlage internationa-
ler Werte sicherzustellen3, mitunter in ihren systematischen Bezügen zu originä-

 1 Vorstehendes in Anlehnung an Kiesow, in: RG 1 (2002), S. 56 (68 f.); ders., in: Norris 
(Hrsg.), S. 248 (258 f.); daneben sei erwähnt, dass es insbes. die Theologie und die Rechts-
wissenschaft – zwei überwiegend textbasierte Disziplinen aus Forschung und Lehre – waren, 
welche die Kunst der Auslegung ursprünglich entwickelten und praktizierten, siehe dazu aus-
führlicher bei Douzinas/Warrington, in: Douzinas et al., S. 29 (32 f.); weiterhin wird in vor-
liegender Untersuchung in Ansehung der mannigfaltigen Darstellungsmöglichkeiten digitaler 
Medien und elektronischer Datenverarbeitungstechnologien des 21. Jahrhunderts angenom-
men, dass die Buchstaben und sprachlichen Zeichen (gemeinhin sowie vielerorts) in der Farbe 
Schwarz abgebildet sind.
 2 Das internationale Regime der Vereinten Nationen versteht sich selbst nach Maßgabe 
des Art. 1 Nr. 4 UN-Charta als „ein Mittelpunkt […], in dem die Bemühungen der Nationen 
zur Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden.“ Demgemäß 
unterliegt ein jedes Handlungsfeld eines Völkerrechtssubjekts, als Träger völkerrechtlicher 
Rechte und Pflichten, der Existenz dieses internationalen Regimes, mithin der (völker-)ver-
traglichen Bindung des einzelnen Völkerrechtssubjekts an die Vereinten Nationen als ein Re-
gelungs- und Ordnungssystem. Derartige internationale Regime sind nach der Theorie der in-
ternationalen Beziehungen völkerrechtliche Institutionen, die der problemfeldspezifischen 
Konfliktbearbeitung in der internationalen Politik sowie Staateninteraktion bzw. -kooperation  
dienen, die die verschiedenen Erwartungen der Akteure durch die ihnen zugrunde liegenden 
Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren in Einklang bringen und demgemäß das Verhalten 
der Akteure dauerhaft zu leiten oder zu lenken vermögen, vgl. bei Martin/Simmons, in: Inter-
national Organization 52 (1998), S. 729 (737).
 3 Die sich weltweit (oft) zuspitzenden Herausforderungen der Menschheit, wie z. B. die sich  
ausweitende Flüchtlingsproblematik aufgrund einer strukturellen Unterentwicklung der meisten 
Länder der Welt bzw. einer zunehmenden Gefährdung der lebensfreundlichen Umwelt, veranlas-
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ren Vertragspflichten und anderen (Rechts-)Quellen des Völkerrechts4 konsequent 
in den hierzu bestimmten Schriftstücken fortschreiben zu können, bedarf das Völ-
kerrecht einer steten methodischen Öffnung5 und – wohl noch ausschlaggeben-
der – einer globalen Kommunikation6 von geeigneten Beschreibungs- und Erklä-
rungsansätzen für einen multiperspektivischen Zugang zum Völkerrecht7. Damit 
stellt vor allem das vielschichtige Kulturgespräch über bedeutende Grundlagen- 
und Klassikertexte aus beispielsweise Literatur, Staats- und Rechtsphilosophie 
der pluralistischen (Kultur-)Nationen8 – im notwendig multikulturellen Weltmaß-
stab – weithin einen unverzichtbaren Konsensfaktor dar.9

1. Rezeption und Fortschreibung

Diese Untersuchung befasst sich aus vorerwähntem Grund, dass nämlich Texte 
nur von Wort zu Wort begreifbar sind, mit vielfältigen Erscheinungsformen des 
Nachlebens von prägnantem Ideen- und Gedankengut aus Grundlagen- oder Klas-
sikertexten in wissenschaftlichen Texten mit aktuellen Problem- und Themen-
stellungen zum Völkerrecht. Die damit verbundenen Grundfragen beziehen sich 
einerseits auf das dort vom jeweiligen Autor ausgewählte Konzept aus Literatur, 
Staats- und Rechtsphilosophie sowie andererseits auf dessen Darstellung in einer 
Schriftquelle. Der (bloße) Bezug zum ausgewählten Entwurf wird im Folgenden 
unter dem Begriff der Rezeption angesprochen. Der Bezug zu weiterführenden 
Darstellungen in einer Textquelle wird alsdann unter dem Begriff der Fortschrei-
bung verstanden. Diese Unterscheidung bildet den unerlässlichen Ausgangspunkt 
für die Rekonstruktion des Fortschreibungsgeschehens aus dem Befund der Re-
zeption zu einem Betrachtungsgegenstand der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung in der Abhandlung. Ein Ansatz, der sinnvoll erscheint, da sich die Rezeption 
eines bestimmten Inhalts – in der Regel gekennzeichnet durch das wissenschaft-

sen erkennbar immer mehr Völker, Staaten, Politiker und Wissenschaftler dazu, sich auf inter-
national anerkannte Wertprinzipien und -normen (u. a. Kooperations- und Solidaritätsbekennt-
nisse, bspw. in Präambel der UN-Charta und Art. 1 Nr. 1 bis 4 UN-Charta) zu berufen, so auch 
bei Terz, in: ARSP 86 (2000), S. 168 (168 f.). Als wesentlich erscheint hierbei die Einsicht, dass 
sich derartige Wertvorstellungen in verschiedenen Kulturkreisen, welche in summa die Mensch-
heit bilden, finden lassen, siehe weiterführend bei Atzert, in: Jungle World 28 (2001); Geulen, 
Giorgio Agamben zur Einführung, S. 12; Lemke, Gouvernementalität und Biopolitik, S. 92 ff.
 4 Zu Varianten und Komponenten des Begriffs „Völkerrechtsquelle“ siehe bei Strebel, in: 
ZaöRV 36 (1976), S. 301 (302 ff.); zur Begriffsklärung vgl. auch bei Kratzsch, S. 5 ff.
 5 Kotzur, in: Blankenagel et al. (Hrsg.), S. 289 (296 f.) m. w. N.; Thies, S. 137.
 6 So auch ausdrücklich bei Kotzur, in: JöR 49 (2001), S. 329 (330); zur Abgrenzung zwischen 
inter- und transkultureller Kommunikation, jener Konnektivität „zwischen“ oder „unter“ Kultur-
völkern und „durch Kulturen hindurch“, vgl. bei Hepp/Löffelholz, in: dies. (Hrsg.), S. 11 (14 ff.).
 7 So auch bei Peters, in: ZaöRV 67 (2007), S. 721 (756).
 8 Ein historischer Abriss über die pluralistischen (Anfangs-)Bedingungen der internatio-
nalen Gemeinschaft ist bei Ago zu finden, ders., in: Fischer et al. (Hrsg.), S. 25 (25 ff.).
 9 Vgl. dazu bei Häberle, Klassikertexte im Verfassungsleben, S. 40; Kotzur, in: JöR 49 
(2001), S. 329 (331); ders., in: Weiß (Hrsg.), Hugo Grotius: Mare Liberum, S. 5 (13).



1. Rezeption und Fortschreibung 17

liche Zitat10  – wesentlich einfacher erkennen lässt, als dessen inhaltliche Fort-
schreibung im wissenschaftlichen Diskurs oder vielschichtigen Kulturgespräch.11 
Rezipieren gewissenhaft arbeitende Verfasser in ihren Texten in ähnlicher Weise 
dasselbe Konzept von anderen Wissenschaftlern etwa aus der Literatur, Staats- 
und Rechtsphilosophie, so ist dieser Vorgang in der Regel eindeutig und klar zu 
erkennen, da sie die in Bezug genommenen Personen namentlich benennen, mit-
unter deren ausschlaggebende Leistungen hervorheben und nicht nur in ganz ne-
bensächlicher Art erwähnen. Demgegenüber erscheint es weitaus schwieriger und 
problembehafteter zu sein, eine eindeutige und klare Abhängigkeit in entsprechen-
der Weise festzustellen, insbesondere wenn ein Verfasser nicht eigens auf die Ver-
wendung einer übernommenen Idee oder Konzeption verweist. Es fehlt in einem 
solchen Fall vorwiegend an der Nachvollziehbarkeit oder Vergleichbarkeit der In-
halte des aufgegriffenen Gegenstands durch Dritte. Über solche grundlegenden 
Betrachtungen von Rezeption und Fortschreibung hinaus er geben sich im Laufe 
der Untersuchung zahlreiche weitere Erkenntnismöglichkeiten in Bezug auf die 
Völkerrechtsphilosophie als „Wissenschaft in statu nascendi“12 und insoweit als 
ein „unverzichtbares wissenschaftliches Desiderat“13.

Die Analyse von Rezeption und Fortschreibung umfasst danach sowohl eine 
nicht zu unterschätzende Komplexität im Detail als auch einen vermutlich nicht 
restlos ergründbaren Problemraum zwischen Ent- und Neukontextualisierungen 
von Informationen. Der Detailbereich von Rezeption und Fortschreibung zu einem 
abgrenzbaren Themenbereich verkompliziert sich bei genauerer Erforschung un-
weigerlich um mindestens zwei bestimmende Gesichtspunkte: Zum einen müssten 
die mentalen (kognitiven) Vorstellungen14 der Verfasser bei der Auswahl und Dar-
stellung der ursprünglichen Konzepte für ihre eigenständigen Texte hinreichend 
bekannt sein und bei einer nachgelagerten Betrachtung noch hinzugerechnet wer-
den; zum anderen wäre ebenso zu bedenken, dass ein und dasselbe Konzept oder 
ein und derselbe Argumentationstopos im Fall seiner Wiederverwendung zu un-
terschiedlichen Zeiten oder auch in unterschiedlichen Kulturräumen, also für  
unterschiedliche Menschen, eine gänzlich unterschiedliche Bedeutung im Aussa-
gegehalt besitzen und somit das Erklärungs- und nachfolgend Erkenntnispotenzial 

 10 Jele benennt sieben Kriterien, die wohl den (Mindest-)Standard des wissenschaftlichen 
Zitats umreißen dürften: Einfachheit, Regelmäßigkeit, Exaktheit, Nachvollziehbarkeit, Prak-
tikabilität, Vergleichbarkeit, produktspezifische Eigenheit, vgl. dazu ausführlicher bei ders., 
S. 8–13; siehe weiterhin bei Morlok, in: Blankenagel et al. (Hrsg.), S. 93 (117 ff.) m. w. N.
 11 Häberle spricht sich bei der Abhandlung juristischer Problemfelder für die (Mit-)Be-
trachtung des kulturellen Kontexts aus, ders., in: JZ 21 (1992), S. 1033 (1034).
 12 Terz, in: ARSP 86 (2000), S. 168 (171 ff.).
 13 So ausdrücklich bei Kotzur, in: JöR 49 (2001), S. 329 (331).
 14 „Die Welt ist meine Vorstellung“, wie der Philosoph Arthur Schopenhauer konstatierte, 
wobei er unter Vorstellung die mentalen Funktionen verstand, die für die Modalitäten des 
Erkennens eines erkennenden Lebewesens verantwortlich sind; siehe eingehender zum Pro-
blemfeld, insbes. wie mentale Funktionen des Menschen sein Erkenntnisvermögen beeinflus-
sen, bei Schopenhauer, § 1, S. 38 ff.
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